Betreuunqgsvertraqg flr die Kindertagespflege

Zwischen den Sorgeberechtigten

Frau:

Stral3e: PLZ/Ort:
Telefon: E-Mail:
Dienstlich: Mobil:
Herr:

StralRe: PLZ/Ort:
Telefon: E-Mail:
Dienstlich: Mobil:

nachfolgend Sorgeberechtigte genannt, und

der Tagespflegeperson

Frau/Herr: PLZ/Ort:
StralRe: E-Mail:
Telefon: Mobil:

nachfolgend Tagespflegeperson genannt, wird der folgende Betreuungsvertrag geschlossen:

Rechtliche und paddagogische Grundsatze

Die Tagespflegeperson verfuigt Giber eine bis zum gulltige Erlaubnis nach § 43 SGB VIII.

Die Tagespflegeperson hat eine anerkannte Kindertagespflege-Qualifizierung und eine Ausbildung ,Erste-
Hilfe-am-Kind" absolviert. Sie ist verpflichtet, jahrlich mindestens 20 Stunden Fortbildung zu absolvieren.

Die Tagespflegeperson tUbernimmt die Erziehung, Bildung und Forderung des Kindes. Ihr wird die Auf-
sichtspflicht fir den Zeitraum der Betreuung Ubertragen (GemalR § 832 Birgerliches Gesetzbuch). Das
Kind sind von der Tagespflegeperson gewaltfrei zu erziehen. Hierbei sind die Grundsatze der kdrperlichen
und seelischen Unversehrtheit zu beachten.

Das jeweils zu betreuende Kind ist seinem Alter und Entwicklungsstand entsprechend an den das Kind
betreffenden Uberlegungen und Entscheidungen zu beteiligen.

Zum Wohl des Kindes verpflichten sich Tagespflegeperson und Eltern zur intensiven und vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Religiése Bekenntnisse, besondere Erziehungs- und Erndhrungsfragen sind — soweit sie
nicht die Grundrechte des jeweiligen Kindes beeintrachtigen — angemessen zu bertcksichtigen.

Die Tagespflegeperson verpflichtet sich, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten (Bun-
desdatenschutzgesetz und Hessisches Datenschutzgesetz).

Es handelt sich hierbei um einen privatrechtlichen Vertrag, der zwischen den Personensorgeberechtigten
und der Tagespflegepersonen abgeschlossen wird. Aus diesem Vertrag kénnen keine rechtlichen und
finanziellen Anspriiche gegenuber dem 6rtlichen Jugendhilfetrager abgeleitet werden.
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Folgendes Kind der Sorgeberechtigten wird von der Tagespflegeperson im Rahmen der Kindertagespflege
gemal SGB VIl aufgenommen:

Kind: geboren am:

Betreuungszeit

Das Betreuungsverhaltnis beginnt am und endet am

Wochentage Von Uhr Bis Uhr Stundenzahl

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Gesamt:

Besonderheiten zur Betreuungszeit:

Hinweis:
Bei Anderungen der Betreuungszeiten siehe Anlage 1 Anderungen der bisherigen Vereinbarungen
Betreuungsort

[] Die Betreuung des Kindes erfolgt im Haushalt der Tagespflegepersonen.
[ ] Die Betreuung des Kindes erfolgt im Haushalt der Personensorgeberechtigten.

[] Die Betreuung des Kindes findet in anderen geeigneten Raumen statt.

Betreuungsvergutung

Die Tagespflegeperson erhalt fir die Betreuung des Kindes

[] ein Betreuungsentgelt in Hohe von EUR monatlich von den Sorgeberechtigten
[] eine Stundenvergiitung in Héhe von EUR von den Sorgeberechtigten
[] den Betreuungssatz in Hohe von EUR des ortlichen Jugendbhilfetragers (8§ 23 (2) SGB VIII)

Der Betreuungssatz des ortlichen Jugendhilfetragers umfasst:
e die Forderleistung fur die Erziehung, Férderung und Bildung Uber die Tagespflegeperson,

e die Erstattung angemessener Kosten der Tagespflegeperson, die mit der Kindertagespflege im Zu-
sammenhang stehen (z.B. Unterkunft, Heizung, Strom, Kérperpflegemittel, Spielzeug, Ernahrung),

e die Landesférderung bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen.
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Hinweis:

Stellen die Sorgeberechtigten einen Antrag auf finanzielle Férderung an den Jugendhilfetrager, verpflich-
ten sie sich zur punktlichen vollstandigen Einreichung der zur Bearbeitung notwendigen Unterlagen. Vom
Jugendhilfetrager gewahrte Leistungen werden direkt an die Tagespflegeperson ausbezahlt. Unterbleibt
die Zahlung dieser Leistungen aus Griinden, welche die Sorgeberechtigten und nicht die Tagespflegeper-
son zu vertreten haben, ist der entsprechende Betrag zusatzlich von den Sorgeberechtigten an die Tages-
pflegeperson zu zahlen.

Sondervereinbarungen:

Der von den Sorgeberechtigten zu zahlender Betrag ist

[] als Pauschalbetrag monatlich im Voraus bis spatestens am 5. jeden Monats zu entrichten.
[ ] spatestens 14 Tage nach Rechnungsstellung zu entrichten.

Zu zahlen ist der Betrag durch Uberweisung auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Geldinstitut:

IBAN: BIC:

EingewO6hnungsphase

Zum Wohle des Kindes und zum gegenseitigen Kennenlernen werden zwischen den Eltern und der Kin-
dertagespflegeperson eine Eingewdhnungsphase fur

[] die ersten vier Wochen des Betreuungsverhéltnisses vereinbart.

[ ] den Zeitraum von bis vereinbart.

Betreuungszeit wahrend der Eingewdhnung:

Die Tagespflege beginnt mit der Eingewdhnung. Die Eltern wurden Uber die Bedeutung dieser Phase in-
formiert. Auch wahrend der Eingewdhnung gilt der vereinbarte Stundensatz fiir die Betreuungsvergitung.

Erreichbarkeit und Abholung des Kindes

Die Eltern verpflichten sich, das Kind zu den vereinbarten Zeiten zu bringen und zu holen. Ausnahmen
davon sind nach Absprache und in beiderseitigem Einvernehmen mdaglich.

Sind die Eltern in dringenden Fallen nicht erreichbar sind folgende Personen zu informieren:

Name, Telefonnummer: Name, Telefonnummer:

Folgende Personen sind berechtigt, das Kind bei der Tagespflegeperson abzuholen:

Name, Telefonnummer: Name, Telefonnummer:

Name, Telefonnummer: Name, Telefonnummer:
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Urlaubsregelung, Krankheit und Fortbildung der Tagespflegeperson

Die Tagespflegeperson und die Sorgeberechtigten stimmen lhren Urlaub miteinander ab.

Vereinbart werden betreuungsfreie Tage im Kalenderjahr.
Der Urlaub wird  [] jahrlich bis zum
oder [ ] Wochen vor dem jeweiligen Urlaub miteinander abgestimmit.

Hinweis:  Elternbeitrage an den Jugendhilfetrager sind im Urlaubsfall fiir bis zu 20 Tage und im Krank-
heitsfall fur bis zu 15 Tage weiterhin zu zahlen.

Die Betreuungsvergutung der Eltern direkt an die Tagespflegeperson wird wahrend des Urlaubs

[ ] weitergezahlt ] nicht weitergezahlt

Sonderregelungen:

Im Fall einer Erkrankung der Tagespflegeperson gilt zur Betreuungsvergtitung die folgende Vereinbarung:

Bei Krankheit der Tagespflegeperson liegt die Verantwortung fur die Unterbringung des Kindes bei den
Sorgeberechtigten (Aufenthaltsbestimmungsrecht).

Die Tagespflegepflegeperson kann pro Kalenderjahr zwei betreuungsfreie Tage fur Fortbildungen nutzen.

Erkrankung des Kindes

Ist die Betreuung des Tageskindes durch die Tagespflegeperson je nach Krankheitsbild nicht mdglich,
haben die Sorgeberechtigten diese zu tibernehmen. Dazu zahlen z.B. ansteckende und fiebrige Erkran-
kungen, sowie Erbrechen und Durchfall. Sie verpflichten sich, der Tagespflegeperson unverziiglich Nach-
richt zu geben. Treten wahrend der Betreuungszeit bei dem Tageskind Anzeichen einer Erkrankung auf,
sind die Sorgeberechtigten verpflichtet, das Kind schnellstméglich abzuholen oder abholen zu lassen.

Die Sorgeberechtigten informierten die Tagespflegeperson Uber alle fiir die Tagespflege relevanten Er-
krankungen, Beeintrachtigungen und Besonderheiten (z.B. Allergien, Nahrungsmittelunvertraglichkeiten).

Allergien / Arzneimittelunvertraglichkeit / Sonstiges:

Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und Arztbesuche sind Aufgabe der Sorgeberechtigten.
Davon ausgenommen sind Notfélle in der Betreuungszeit.

[] Die Tagespflegeperson ist im Besitz einer Vollmacht (Anlage 2 Vollmacht &rztliche Behandlung).
[1 Die Tagespflegeperson erhalt eine Kopie des Impfpasses und der Krankenkassenkarte des Kindes.

[] Die Tagespflegeperson darf dem Kind nur auf schriftliche &rztliche Anordnung, entsprechend dem
vorliegenden Rezept oder der vorliegenden arztlichen Anweisung, Medikamente verabreichen
(Anlage 3 Vollmacht Medikamentengabe).

Wenn die Unterbringung des betreuten Kindes bei der Tagespflegeperson aufgrund des Krankheitshildes
nicht moéglich ist, obliegt den Sorgeberechtigten die Betreuung des Kindes.

Sondervereinbarung:
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Vertretung

[ ] Die Tagespflegeperson wird im Krankheitsfall gegebenenfalls vertreten von

Name:

Anschrift: Telefon

Der kontinuierliche Kontakt des Kindes zur Vertretung wird sichergestellt durch folgende Regelungen (re-
gelmaRiger Besuch, gemeinsames Kennenlernen der Tagespflegestelle, Elternkontakte etc.):

Hinweise: Elternbeitrage an den Jugendhilfetrager sind im Falle der Urlaubsvertretung fiir bis zu 20 Tage
und im Falle der Krankheitsvertretung fur bis zu 15 Tage weiterhin zu zahlen.

Die Elternbeitrage an den offentlichen Jungendhilfetrager bleiben unverandert.

Bitte bedenken Sie, dass auch im Vertretungsfall zuvor eine kindgerechte Eingewéhnung not-
wendig ist.

Konkretisierung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegeperson und Eltern
Tagespflegeperson und Eltern stimmen sich im Hinblick auf alle die Betreuung betreffenden Fragen ab.

Beim taglichen Holen und Bringen werden regelhaft wichtige Informationen ausgetauscht und die daftr
notwendige Zeit eingeplant.

Es wird vereinbart, dass bei Bedarf, sowie mindestens alle Wochen, ein gemeinsamer
Austausch Uber die Belange des Tageskindes stattfindet.

Die Tagespflegeperson sorgt dafiir, dass das Kind mit Sonnencreme und entsprechender Kleidung vor
Sonnenstrahlen geschiitzt ist. Sie verwendet dazu die Sonnencreme,
[] die sie fur die Kinder benutzt [] die von den Sorgeberechtigten zur Verfiigung gestellt wird.

Die Tagespflegeperson darf [ ] Bilder []Videoaufnahmen zu Erinnerungs- und Dokumentati-
onszwecken erstellen. Der Datenschutz ist dabei zwingend zu beachten.

Haftpflichtversicherung der Sorgeberechtigten:

Zusatzliche Vereinbarungen zwischen Eltern und der Tagespflegeperson
(z.B. Ausflige, Fahrten mit dem Auto, Tierhaltung):

Schweigepflicht

Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, alle fur die Betreuung des Kindes wesentliche Auskinf-
te zu erteilen. Die Sorgeberechtigten und die Tagepflegeperson verpflichten sich, Gber alle Angelegenhei-
ten, die den personlichen Lebensbereich der anderen Vertragspartei betreffen und ihrer Natur nach eine
Geheimhaltung verlangen, Stillschweigen zu bewahren.

Dies gilt auch fiir die Zeit nach Beendigung des Betreuungsverhaltnisses.
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Haftung und Versicherung

Gemal § 832 BGB ubernimmt die Tagespflegeperson die Aufsichtspflicht des ihr vertraglich zugeordneten
Kindes. Bei Verletzung haftet sie entsprechend.

Aufgrund der Gbernommenen Aufsichtspflicht hat die Tagespflegeperson eine Haftpflichtversicherung und
eine gesetzliche Unfallversicherung abgeschlossen, die diese Tatigkeit mitversichert oder ausschliel3lich
versichert.

[0 Die Kindertagespflegeperson hat fiir ihre Tatigkeit eine geeignete Haftpflicht- / Berufshaftpflichtversi-
cherung abgeschlossen.

Beendigung des Vertragsverhaltnisses

In der Eingewthnungsphase kdnnen beide Vertragsparteien ohne Einhalt einer Kiindigungsfrist und Nen-
nung von Griinden schriftlich das Vertragsverhéltnis kiindigen.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Beendigung des Betreuungsverhéltnisses friihzeitig der ande-
ren Vertragspartei und dem Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe mitzuteilen.

Zur Beendigung des Betreuungsverhéltnisses bedarf es einer schriftlichen Kiindigung.

Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer Kiindigungsfrist von acht Wochen zum Monatsende
gekundigt werden.

Sollte der abgeschlossene Vertag bereits vor Beginn des Betreuungsverhaltnisses durch die Eltern ge-
kindigt werden, ist zum Ausgleich von Einkommensausféllen das festgelegte Betreuungsentgelt fir die
ersten beiden vereinbarten Betreuungsmonate in vollem Umfang zu zahlen.

Nebenabsprachen bezuglich der Kindigungsfrist:

Wenn das Einverstandnis beider Vertragsparteien vorliegt, kann das Betreuungsverhéltnis jederzeit been-
det werden.

Bei Kindigung der vertraglichen Vereinbarungen haben beide Vertragsparteien die sich aus dem Vertrag
noch ergebenen Leistungen zu erflillen.

Bei groben VerstofRen wie z.B. Kindeswohlgeféahrdung oder Verletzung der Aufsichtspflicht ist eine fristlose
Kindigung mdglich. Im Fall einer fristlosen Kindigung sind dem Jugendamt bereits im Voraus erstattete

Betrage zurlickzuzahlen. Eine fristlose Kiindigung hat schriftlich zu erfolgen und der Grund der Kiindigung
ist unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Schriftform

Der Vertrag bedarf bei Anderungen und Erganzungen der Schriftform. Anderungen und Ergénzungen
missen als solche ausdriicklich gekennzeichnet und von den Vertragspartnern unterzeichnet sein.

Ort und Datum

Die vertragsschliel3enden Parteien:

Tagespflegeperson Sorgeberechtigte/r Sorgeberechtigte/r
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Anlage 1

Anderungen der bisherigen Vereinbarungen

Beginn und Umfang der Tagespflege haben sich wie nachfolgend beschrieben geandert:

Anderung der Betreuungszeiten zum

Ubersicht der geanderten Betreuungszeiten:

Wochentage

Von

Uhr Bis

Uhr | Stundenzahl

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Gesamt:

Die H6he des Betreuungsgeldes ergibt sich aus dem geanderten Umfang der Tagespflege und betragt

nun

EUR pro Monat.

Zusatzlich geleistete Betreuungszeiten werden mit

Die Vereinbarungen zur Urlaubsregelung haben sich wie folgt gedndert:

EUR pro Stunde vergiitet.

Sonstiges:

Ort und Datum

Die vertragsschlie3enden Parteien:

Tagespflegeperson

Sorgeberechtigte/r
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Anlage 2

Vollmacht arztliche Behandlung

Hiermit bevollmachtige/n ich/wir

Name des/der Sorgeberechtigten und
wohnhaft in

als Sorgeberechtigte/r des Kindes geb. am
Frau/Herrn

Name der Tagespflegeperson

wohnhaft in

in Notfallen eine arztliche Behandlung des oben genannten Kindes zu veranlassen

Ort und Datum Sorgeberechtigte/r Sorgeberechtigte/r

[1 hiermit stimme ich der Bevollméachtigung zur Veranlassung einer arztlichen Behandlung in
Notfallen zu

Ort und Datum Tagespflegeperson

Name des (Kinder-) Arztes:

Anschrift:

Telefonnummer:

Name des Zahnarztes:

Anschrift:

Telefonnummer:

Name des Krankenhauses:

Anschrift:

Telefonnummer:
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Anlage 3

Vollmacht Medikamentengabe

Hiermit bevollmachtige/n ich/wir

Name des/der Sorgeberechtigten und
wohnhaft in

als Sorgeberechtigte/r des Kindes geb. am
Frau/Herrn

Name der Tagespflegeperson

wohnhaft in

dem oben genannten Kind, gemal dem vorliegendem Rezept oder der vorliegenden arztlichen An-
weisung, folgende Medikamente / Heilmittel zu verabreichen:

1. Medikament/Heilmittel Dosierung
Verabreichungsintervall Verabreichungszeitraum
2. Medikament/Heilmittel Dosierung
Verabreichungsintervall Verabreichungszeitraum
3. Medikament/Heilmittel Dosierung
Verabreichungsintervall Verabreichungszeitraum
Ort und Datum Sorgeberechtigte/r Sorgeberechtigte/r

[ 1 hiermit stimme ich der Bevollméchtigung zur Medikamentengabe zu

Ort und Datum Tagespflegeperson

Stand: 08.10.2015 Seite 9 von 9



	Frau: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	Telefon: 
	EMail: 
	Dienstlich: 
	Mobil: 
	Herr: 
	Straße_2: 
	PLZOrt_2: 
	Telefon_2: 
	EMail_2: 
	Dienstlich_2: 
	Mobil_2: 
	FrauHerr: 
	PLZOrt_3: 
	Straße_3: 
	EMail_3: 
	Telefon_3: 
	Mobil_3: 
	Die Tagespflegeperson verfügt über eine bis zum: 
	Kind: 
	geboren am: 
	Von: 
	Bis: 
	Von UhrMontag: 
	Bis UhrMontag: 
	StundenzahlMontag: 
	Von UhrDienstag: 
	Bis UhrDienstag: 
	StundenzahlDienstag: 
	Von UhrMittwoch: 
	Bis UhrMittwoch: 
	StundenzahlMittwoch: 
	Von UhrDonnerstag: 
	Bis UhrDonnerstag: 
	StundenzahlDonnerstag: 
	Von UhrFreitag: 
	Bis UhrFreitag: 
	StundenzahlFreitag: 
	Von UhrSamstag: 
	Bis UhrSamstag: 
	StundenzahlSamstag: 
	Von UhrSonntag: 
	Bis UhrSonntag: 
	StundenzahlSonntag: 
	Gesamt: 
	Besonderheiten zur Betreuungszeit 1: 
	Besonderheiten zur Betreuungszeit 2: 
	Die Betreuung des Kindes erfolgt im Haushalt der Tagespflegepersonen: Off
	Die Betreuung des Kindes erfolgt im Haushalt der Personensorgeberechtigten: Off
	Die Betreuung des Kindes findet in anderen geeigneten Räumen statt: Off
	ein Betreuungsentgelt: Off
	eine Stundenvergütung  in Höhe von: Off
	den Betreuungssatz: Off
	in Höhe von: 
	EUR von den Sorgeberechtigten: 
	in Höhe von_2: 
	Sondervereinbarungen: 
	als Pauschalbetrag monatlich im Voraus bis spätestens am 5 jeden Monats zu entrichten: Off
	spätestens 14 Tage nach Rechnungsstellung zu entrichten: Off
	Geldinstitut: 
	Zu zahlen ist der Betrag durch Überweisung auf folgendes Konto 1: 
	Zu zahlen ist der Betrag durch Überweisung auf folgendes Konto 2: 
	BIC: 
	die ersten vier Wochen des Betreuungsverhältnisses vereinbart: Off
	den Zeitraum  von: Off
	bis: 
	vereinbart: 
	Betreuungszeit während der Eingewöhnung 1: 
	Betreuungszeit während der Eingewöhnung 2: 
	Name Telefonnummer: 
	Die Tagespflegeperson und die Sorgeberechtigten stimmen Ihren Urlaub miteinander ab: 
	Der Urlaub wird: Off
	oder: Off
	betreuungsfreie Tage im Kalenderjahr: 
	jährlich bis zum: 
	1: 
	2: 
	Allergien  Arzneimittelunverträglichkeit  Sonstiges: 
	Die Tagespflegeperson wird im Krankheitsfall gegebenenfalls vertreten von: Off
	Anschrift: 
	Telefon_4: 
	undefined_3: 
	gelmäßiger Besuch gemeinsames Kennenlernen der Tagespflegestelle Elternkontakte etc 1: 
	gelmäßiger Besuch gemeinsames Kennenlernen der Tagespflegestelle Elternkontakte etc 2: 
	gelmäßiger Besuch gemeinsames Kennenlernen der Tagespflegestelle Elternkontakte etc 3: 
	Wochen ein gemeinsamer: 
	die sie für die Kinder benutzt: Off
	die von den Sorgeberechtigten zur Verfügung gestellt wird: Off
	Bilder: Off
	Videoaufnahmen zu Erinnerungs und Dokumentati: Off
	zB Ausflüge Fahrten mit dem Auto Tierhaltung 1: 
	zB Ausflüge Fahrten mit dem Auto Tierhaltung 2: 
	zB Ausflüge Fahrten mit dem Auto Tierhaltung 3: 
	zB Ausflüge Fahrten mit dem Auto Tierhaltung 4: 
	Nebenabsprachen bezüglich der Kündigungsfrist: 
	Tagespflegeperson: 
	Änderung der Betreuungszeiten zum: 
	Von_2: 
	Uhr: 
	Von UhrMontag_2: 
	Bis UhrMontag_2: 
	StundenzahlMontag_2: 
	Von UhrDienstag_2: 
	Bis UhrDienstag_2: 
	StundenzahlDienstag_2: 
	Von UhrMittwoch_2: 
	Bis UhrMittwoch_2: 
	StundenzahlMittwoch_2: 
	Von UhrDonnerstag_2: 
	Bis UhrDonnerstag_2: 
	StundenzahlDonnerstag_2: 
	Von UhrFreitag_2: 
	Bis UhrFreitag_2: 
	StundenzahlFreitag_2: 
	Von UhrSamstag_2: 
	Bis UhrSamstag_2: 
	StundenzahlSamstag_2: 
	Von UhrSonntag_2: 
	Bis UhrSonntag_2: 
	StundenzahlSonntag_2: 
	Gesamt_2: 
	Zusätzlich geleistete Betreuungszeiten werden mit: 
	EUR pro Stunde vergütet: 
	Die Vereinbarungen zur Urlaubsregelung haben sich wie folgt geändert 1: 
	Die Vereinbarungen zur Urlaubsregelung haben sich wie folgt geändert 2: 
	Die Vereinbarungen zur Urlaubsregelung haben sich wie folgt geändert 3: 
	Sonstiges 1: 
	Sonstiges 2: 
	Sonstiges 3: 
	Ort und Datum: 
	Tagespflegeperson_2: 
	Name desder Sorgeberechtigten: 
	und: 
	wohnhaft in: 
	als Sorgeberechtigter des Kindes: 
	geb am: 
	Name der Tagespflegeperson: 
	wohnhaft in_2: 
	Ort und Datum_2: 
	Ort und Datum_3: 
	Name des Kinder Arztes 1: 
	Name des Kinder Arztes 2: 
	Name des Kinder Arztes 3: 
	Name des Kinder Arztes 4: 
	Name des Kinder Arztes 5: 
	Name des Kinder Arztes 6: 
	Name des Krankenhauses 1: 
	Name des Krankenhauses 2: 
	Name des Krankenhauses 3: 
	Name desder Sorgeberechtigten_2: 
	und_2: 
	wohnhaft in_3: 
	geb am_2: 
	undefined_5: 
	Name der Tagespflegeperson_2: 
	wohnhaft in_4: 
	1 MedikamentHeilmittel: 
	Dosierung: 
	Verabreichungsintervall: 
	Verabreichungszeitraum: 
	2 MedikamentHeilmittel: 
	Dosierung_2: 
	Verabreichungsintervall_2: 
	Verabreichungszeitraum_2: 
	3 MedikamentHeilmittel: 
	Dosierung_3: 
	Verabreichungsintervall_3: 
	Verabreichungszeitraum_3: 
	Ort und Datum_4: 
	Sorgeberechtigter_7: 
	Sorgeberechtigter_8: 
	undefined_6: 
	Ort und Datum_5: 
	Tagespflegeperson_4: 
	Beginn am: 
	Endet am: 
	Name telefon2: 
	Name Telefonnummer_2neu: 
	Name Telefonnummer_2neu1: 
	Name Telefonnummer_2neu3: 
	Name Telefonnummer_2neu4: 
	Group21: Off
	Sonderregelungen1: 
	Sonderregelungen: 
	12: 
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	nicht möglich ist obliegt den Sorgeberechtigten die Betreuung des Kindes: 
	nicht möglich ist obliegt den Sorgeberechtigten die Betreuung des Kndes: 
	111: 
	Check Box2512: Off
	Text26459: 
	Check Box27: Off
	S1: 
	S2: 
	S4: 
	S5: 
	S8: 
	Tagespflegeperson_3: 
	S9: 


